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Antrag auf Auskunft über Altlasten und altlastenverdächtige Flächenim Landkreis Passau
Posteingang:
Landratsamt Passau
SG 53.0.05 - Wasserrecht Domplatz 11 94032  Passau
Legen Sie Ihrem Antrag bitte eine  Kopie des Grundbuchauszugs  bei, aus dem die derzeitigen Eigentums-verhältnisse und die Flurnummer des Grundstücks hervorgehen.  
Grundstück(e) (ggf. auf eigenem Blatt): 
Herr/Frau/Firma
Ort
PLZ
Straße, Hausnummer
Ort, Straße
Hausnummer
Flurnummer
Gemarkung
Antragsteller/in:
Herr/Frau/Firma
Straße, Hausnummer
Eigentümer/in:
Ort
PLZ
Hinweis:  Nach dem Bayerischen Umweltinformationsgesetz (BayUIG) ist die Informationsweitergabe in der Regel kostenpflichtig. Die Rechnungstellung erfolgt an den/die Antragsteller/in.
Informationen über Altlasten/Altlastenverdachtsflächen gelten als personenbezogene Daten und unterliegen damit datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Auskünfte können wir deshalb nur den Grundstückseigentümern  und den von diesen hierzu ermächtigten Personen erteilen.  
Einverständnis des Grundstückseigentümers:  
Als Grundstückseigentümer/in erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Auskunftserteilung. 
Einwilligung
 
Hiermit willige ich ein in die Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten für den Zweck der bodenschutzrechtlichen Antragsbearbeitung. Die Angabe der Daten kann im Einzelfall die Sachbearbeitung des Vorgangs erleichtern, z. B. bei Rückfragen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung an wasserrecht@landkreis-passau.de für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall erfolgt dann keine weitere Verarbeitung mehr; alle beim Landratsamt Passau gespeicherten Daten werden dann gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzhinweiseim Zusammenhang mit der Bearbeitung Ihres Antrages auf Auskunft über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen  
 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Passau, Domplatz 11, 94032 Passau,Tel.: 0851/397-1, e-Mail: info@landkreis-passau.de.
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten können Sie unter o.g. Adresse, via e-Mail unter datenschutz@landkreis-passau.de oder telefonisch unter 0851/397-771 erreichen.
 
Ihre Daten werden erhoben, um Ihren o.a. Antrag bearbeiten zu können. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist 
§ 3 Umweltinformationsgesetz (UIG),  Art. 4 Abs. 1 BayDSG  (zur Erfüllung einer uns obliegenden Aufgabe). 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns weitergegeben, soweit sich im weiteren Verfahren ergibt, dass eine Weiterleitung der personenbezogenen Daten nach den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich und zulässig ist.
 
·    Ihre Daten werden 30 Jahre nach Abschluss der Bearbeitung des Antrags gelöscht.
·    Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
·    Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu(Art. 16 DSGVO). 
·    Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
·    Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
·    Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
·    Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
·    Sie sind nach den Vorschriften des § 3 UIG, Art. 4 Abs. 1 Bayerisches Datenschutzgesetz verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Das Landratsamt Passau benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag bearbeiten zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 
 
Telefon
Mobil
E-Mail
Telefax
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